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(54) Pyrotechnische Zündeinrichtung mit integrierter Elekronikbaugruppe

(57) Es wird eine pyrotechnische Zündeinrichtung
mit integrierter Elektronikbaugruppe vorgestellt, die in
einen Pyrotechnikbereich mit einer Zündbrücke (1) und
einer pyrotechnischen Wirkmasse (3) sowie einen Elek-
tronikbereich mit der Elektronikbaugruppe unterteilt ist,
wobei eine gemeinsame Trägeranordnung (2) für Zünd-
brücke und Elektronikbaugruppe vorgesehen ist, die im
Pyrotechnikbereich teilweise mit einem stoßdämpfen-
den, elastischen Material (4) überzogen ist, jedoch im
Elektronikbereich von einem gegenüber dem stoß-
dämpfenden Material im Pyrotechnikbereich härteren
Material (5) umhüllt ist, so dass diese härtere Umhüllung
im Elektronikbereich eine Abtrennung und einen Schutz
der Elektronikbaugruppe bewirkt, während die weichere
Umhüllung im Pyrotechnikbereich stoßabsorbierend
wirkt.

Die Trägeranordnung weist vorzugsweise eine
Längsform mit der Zündbrücke an einem Ende und da-
von beabstandet der Elektronikbaugruppe auf dem an-
deren Ende sowie zusätzlich vorzugsweise Trennstel-
len zur Abtrennung des Pyrotechnikbereichs von der
restlichen Trägeranordnung auf, so dass die von der
stoßabsorbierenden Umhüllung nicht aufnehmbaren
Kräfte zumindest nicht über die Trägeranordnung zur
Elektronikbaugruppe weitergegeben werden.
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